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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1985

Norm

AußStrG §272

EO §352

Rechtssatz

Ähnlich wie auf die Vollstreckung des Anspruches auf gerichtliche Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft

zum Zwecke der Auseinandersetzung nach der ausdrücklichen Anordnung im § 352 EO die §§ 272 bis 280 AußStrG

anzuwenden sind, ist ein solcher Anspruch bei beweglichen Sachen unter sinngemäßer Anwendung des Siebenten

Hauptstückes des Außerstreitgesetzes ("Von der freiwilligen Schätzung und Feilbietung") zu vollstrecken.
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